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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

seit Jahren beklagen sich freie Träger der Kindertagesstätten über Probleme bei 

der Abrechnung der Kita-Finanzierung, insbesondere über erhebliche 

Bearbeitungszeiten. Um diese Beschwerden richtig einordnen zu können, bitten 

wir um Auskunft zu folgenden Fragen: 

1. Wann wurden die Endgültigen Finanzierungsbescheide für die freien Träger 

– gesondert angegeben pro Einrichtung – erlassen?  

Bitte beantworten Sie die Frage jeweils getrennt zu den Haushaltsjahren 

2014 bis 2019, ggfls. in einer Excel-Tabelle (bitte nur anonymisiert pro 

Einrichtung [z.B. Einrichtung 1] ohne Angaben zum Träger, um die 

Datenschutzbelange der freien Träger zu gewährleisten).  

 

2. In welcher Höhe weichen die genehmigten Betriebskosten gemäß den 

Endgültigen Finanzierungsbescheiden von den beantragten und den 

abgerechneten Betriebskosten in welchen Betriebskostenbereichen pro 

Einrichtung ab?  

Bitte wieder getrennt zu den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 und 

anonymisiert w.o. angeben, z.B.: Einr. 1 - BKB II - beantragte Kosten - 

abgerechnete Kosten - endgültig beschiedene Kosten. 

 

3. Für welche Einrichtungen wurden Widersprüche gegen die Endgültigen 

Finanzierungsbescheide erhoben? Bitte wieder getrennt zu den 



Haushaltsjahren 2014 bis 2019 und anonymisiert w.o, ggfls. in einer 

Excel-Tabelle und mit den streitigen Beträgen angeben. 

 

4. Für welche Einrichtungen wurden Widersprüche gegen die vorläufigen 

Bescheide für die Haushaltsjahr 2019 bis 2021 eingelegt?  

Bitte wieder getrennt zu den Haushaltsjahren 2019 bis 2021, ggfls. in 

einer Excel-Tabelle (bitte nur anonymisiert pro Einrichtung), und mit den 

streitigen Beträgen angeben. 

 

5. Für welche Einrichtungen wurden Klagen gegen die 

Finanzierungsbescheide (vorläufig und/oder endgültig) in der Gestalt der 

Widerspruchsbescheide erhoben? 

Bitte auch hierzu die Details wie oben aufgeführt angeben. 

 

6. Gibt es noch offene Abrechnungsverfahren (einschließlich Widerspruchs- 

und Klageverfahren) aus den Jahren vor 2014? Wenn ja, bitte auch hierzu 

die Details wie oben aufgeführt angeben. 

 

7. Wird die Stadt Cottbus in den Klageverfahren von einem oder mehreren 

Rechtsanwälten vertreten. Wenn ja, warum erfolgt die Vertretung nicht 

durch das Rechtsamt?  

 

8. Wenn die Stadt Cottbus in Klageverfahren von einem oder mehreren 

Rechtsanwälten vertreten wird, mit welchen Kosten ist hier zu rechnen? 

Wird nach Stundenaufwand oder nach den gesetzlichen Gebühren des RVG 

abgerechnet? 

 

9. Wie hoch ist der Stellenumfang der Kita-Finanzierung/Sachbearbeitung in 

der Verwaltung zur Bearbeitung der Antrags- und Abrechnungsverfahren 

zu den Betriebskosten freier Träger einschließlich Widerspruchs- und 

Klageverfahren in 2020 und 2021? 

 

10. Ergänzung zu Frage 9: Wurden im Zeitraum 2014-2021 hierzu neue 

Stellen in der Verwaltung geschaffen, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und 

in welcher Anzahl? 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Kurth  
Fraktionsvorsitzender 


